
 

 
Benutzungsordnung der Mediathek  
 
081 851 30 18   www.lyceum-alpinum.ch 
 
Die Mediathek des Lyceum Alpinum Zuoz AG soll für alle Benutzenden ein anregender, lehrreicher 
und angenehmer Aufenthaltsort und Arbeitsplatz sein. Dies ist möglich, wenn alle Rücksicht aufei-
nander nehmen und sich an ein paar wenige Regeln halten. 

 

Öffnungszeiten 

 

Montag 07.30 h    - 17.00 h 

Dienstag 07.30 h    - 17.00 h 

Mittwoch 07.30 h     -        12.30 h Nachmittag geschlossen 

Donnerstag  07.30 h    - 17.00 h  

Freitag  07.30 h    - 17.00 h 

 

1. Allgemeines 

 
• Die Mediathek steht Lernenden, Lehrenden sowie dem übrigen Personal unentgeltlich zur 

Verfügung. 

• Sämtliche Apparate in der Mediathek werden durch die Mitarbeitenden der Mediathek be-
treut. 

• Wünsche betreffend Neuanschaffungen von Medien nehmen die Mitarbeitenden der Medi-
athek gerne entgegen. 

• Die Benützenden sind für verursachte Schäden an den Einrichtungen haftbar. 

 

2. Nutzung der Mediathek-Computer und der eigenen Laptops 

 
• Die Datennetze werden grundsätzlich zur Kommunikation mit Eltern, Freunden, Verwandten 

und für Recherchezwecke für Schulaufgaben im Unterricht und während der Freizeit zur Ver-
fügung gestellt. 

• Es dürfen keine Spiele gespielt werden und keine Filme und Programme heruntergeladen 
werden. 

 

 

 

 

 



  

 

3. Ausleihe 

 
• Alle Lernenden, Lehrpersonen und übriges Personal können die Mediathek kostenlos be-

nutzen und Medien ausleihen.  

• Die Benützenden sind für das ausgeliehene Medium persönlich haftbar. Bitte geben Sie die 
Medien nicht an Dritte weiter. 

• Ausgeliehene Medien können reserviert werden. 

• Die Ausleihfrist beträgt für:   

       Bücher und Hörbücher, DVD 4 Wochen 

Zeitungen und Zeitschriften  3 Tage 

Für Bücher und Zeitschriften ist eine Verlängerung der Ausleihfrist möglich, sofern keine Re-
servation vorliegt.  

 
4. Regelung Mahnungen 

 
1. Erinnerung ohne Gebühr 
    
2. 1. Mahnung  nach 1 Woche CHF 5.—in bar  
   
3. 2. Mahnung  nach einer weiteren Woche CHF 20.—in bar  
 
4. Verrechnung  Medium wird, ohne vorherige Rücksprache mit der Schülerin/dem 

Schüler, via Schulrechnung verrechnet. Hinzu kommen CHF 15.-- 
Bearbeitungsgebühr plus die angefallenen Mahnspesen. 

 
 

5. Interbibliothekarischer Ausleihdienst 

 
• Für ganz spezielle Medienwünsche, die in der Mediathek des Lyceum Alpinum nicht vorhan-

den sind, steht der interbibliothekarische Ausleihdienst zur Verfügung.  
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